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VON MONAT ZU MONAT

Die Abteilung für Militärwissenschaften
an der ETH (Zürich)

Am 13. August 1975 hat der Bundesrat eine neue Verordnung über die /zVr Afz/z/är-

zi'Arewrc/tit/te« a« z/er E/V/gettö's.rwrÄe« Tec/;?t7rcFe« Hor/mEzz/e Z/iWrf> (L4èto7z<//,g X/j erlassen.
Diese Neuordnung des einzigen, der Militärwissenschaft dienenden Institutes des Bundes gibt
den Anlass, die in der Öffentlichkeit wenig bekannte Einrichtung etwas näher zu betrachten.

I.

Die Abteilung für Militärwissenschaften, oder kurz Militärschule der ETH, blickt auf eine

bald 100 jährige Geschichte zurück. Bemühungen um die Schaffung einer akademisch

orientierten Militärschule im Rahmen des Polytechnikums wurden zwar schon kurze Zeit nach

der Gründung des Bundesstaates aufgenommen; sie wurden jedoch vorerst zurückgestellt mit
der Begründung, dass die Militärschule von Thun — sie hatte unter der Leitung von General

Dufour hohen Rang erlangt — für die Zwecke der Armee ausreiche. Deshalb fehlten im ersten

Polygesetz von 1854 die militärwissenschaftlichen Lehrfächer.

Die in der Folge unternommenen Vorstösse massgebender Offiziere und der Schweizerischen

Offiziersgesellschaft führten dann aber mit dem Bundesgesetz über die Militärorganisation
von 1874 zum Erfolg. Vor allem dem Einsatz des damaligen Vorstehers des Eidgenössischen

Militärdepartements, Bundesrat Welti, ist es zu danken, dass die Durchführung eigener Kurse
für allgemeine militärwissenschaftliche Fächer (Taktik, Strategie, Kriegsgeschichte u. a.) sowie
für militärische Hilfswissenschaften am Polytechnikum ein Gesetz verankert wurde (Art. 94).
Gestützt auf diese Rechtsgrundlage rief der Bundesrat mit dem Bundesratsbeschluss vom
26. Oktober 1877 betreffend die Militärabteilung am Eidgenössischen Polytechnikum die
militärwissenschaftliche Abteilung ins Leben. Diese war personell allerdings noch schwach

dotiert; auch hatte sie noch keine selbständige Stellung, sondern war vorerst als eine Sektion
der Freifächerabteilung des Polytechnikums ausgestaltet. Erst mit einer internen Umorgani-
sation vom Jahre 1898 wurde die Sektion zur selbständigen Abteilung ausgebaut, wobei eine
Sektion A für die Studierenden der ETH und weitere Zuhörer, und eine Sektion B für
Offiziere mit Lehrgängen zu drei Semestern bestimmt wurden.

Die Revision des Bundesgesetzes über die Militärorganisation von 1907 brachte mit dem heute

noch in Kraft stehenden Artikel 113 für die Militärschule insofern eine Neuerung, als diese

nun nicht mehr für die allgemein militärwissenschaftliche Weiterbildung aller Offiziere,
sondern ausdrücklich auch der Instruktionsoffiziere bestimmt wurde. Mit dieser klar um-
schriebenen Zweckbestimmung der Militärschule als Bildungsstätte unserer Instruktionsoffi-
ziere begann eine neue Aera der Tätigkeit dieser Institution. Die Schule ist bis heute in erster
Linie eine Instruktorenschule geblieben.

Gersau, Oktober 1975
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